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ANWENDUNGSBEREICH 
 
Für Arbeiten an elektrischen Anlagen sind besondere Fachkenntnisse erforderlich. Diese Arbeiten dürfen daher 
nur von unterwiesenen Elektrofachkräften oder unter ihrer Leitung oder Aufsicht durchgeführt werden.  
 

GEFAHREN FÜR MENSCH UND UMWELT 
 
      

• Körperdurchströmungen können zu Verkrampfungen, Herzkammerflimmern, 
Herzstillstand und inneren Verbrennungen führen. 

• Verbrennungsgefahr durch Lichtbogenbildung bei Kurz- oder Erdschlüssen. 

• Brandgefahr durch unzulässige Erwärmung der elektrischen Betriebsmittel. 
 

SCHUTZMAßNAHMEN UND VERHALTENSREGELN 
 

Mit den Arbeiten an elektrischen Anlagen darf erst begonnen werden, wenn die 
Sicherheitsregeln ordnungsgemäß angewendet worden sind: 
 
   Freischalten 
   • Schaltpläne einsehen und sich über den Aufbau und Schalteinrichtungen informieren. 
   • Sicherheitsrelevante Einrichtungen nur nach Rücksprache mit der hierfür verantwortlichen Person 
     vornehmen. 
   • Sichtbare Trennstrecken schaffen. 
   • Bei Kondensatoren muss die Entladezeit abgewartet werden. 
   • Bei Gruppenarbeit Meldung der Freischaltung abwarten. Das Fehlen der Spannung darf nicht als 
     Freischaltung gewertet werden. 
 
  Gegen Wiedereinschalten sichern 
   • Schalter mechanisch verriegeln (z.B. durch Schlösser).    
   • Sicherungseinsätze herausnehmen.    
   • Verbotsschild „Nicht Schalten“ nach ASR A1.3 anbringen. 
       
  Spannungsfreiheit feststellen 
   • Nur Spannungsprüfer benutzen, die für die Spannung auch geeignet sind. 
   • Die Funktion des Spannungsprüfers testen. 
   • Spannungsfreiheit an der Arbeitsstelle feststellen. 
   • Ist das Kabel/die Leitung zur Arbeitsstelle hin eindeutig zu identifizieren, darf auch an der Ausschaltstelle 
     gemessen werden. 
 
  Erden und Kurzschließen 
   • Das Erden und Kurzschließen ist an Anlagen mit Nennspannungen über 1 kV erforderlich. 
   • Die Erdungs- und Kurzschließeinrichtung muss entsprechend dem auftretenden Kurzschlussstrom 
     dimensioniert sein. 
   • Die Vorrichtung immer zuerst mit dem Erder verbinden. 
 
Benachbarte unter Spannung stehende Teile abdecken/abschranken 
   • zu beachten in allen Arbeitsrichtungen, wenn die Gefahr besteht das der Schutzabstand unterschritten     
     werden kann (inkl. Werkzeug, auch unbeabsichtigt)  

 

 Verbot zum Arbeiten unter Spannung ! Erlaubnis nur mit Ausbildung AuS, Werkzeug und Freigabe VEFK 
 Für Arbeiten > 400V ist eine Durchführungserlaubnis vom ALV oder VEFK erforderlich 
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PERSÖNLICHE SCHUTZAUSRÜSTUNG  
 

Persönliche Schutzausrüstung 
   • Je nach Gefahrenstufe und Kundenwunsch ist mindestens die persönliche Schutzausrüstung zu tragen.  

I   = Prüfen von Geräten -> Baumwolle, Betriebsbekleidung  
II  = Anlagen Prüfen, bis zur 1. Verteilung (bis 63A) -> Baumwolle, Elektrikerkleidung 
III = Anlagen Prüfen, bis zur NSHV -> Baumwolle, Elektriker-Schutzkleidung/ Störlichtbogenschutz  
IV = Anlagen Prüfen, NSHV-> Baumwolle, Elektriker-Schutzkleidung/ Störlichtbogenschutz/  
       Handschuhe/Visier (mind. Klasse I) 
V = Anlagen Prüfen, Trafostation > 1000V -> Baumwolle, Elektriker- 
      Schutzkleidung/ Störlichtbogenschutz/Handschuhe/Visier (mind. Klasse II)  
      + Nachweis Schaltberechtigung 

 
 

MESSMITTEL UND WERKZEUGE 
 
Werkzeuge 

• Es sind nur Werkzeuge zu verwenden die den VDE-Normen entsprechen und 
gekennzeichnet sind 

• Defekte oder beschädigte Werkzeuge sind auszutauschen 
 
Messgeräte 

• Es sind nur Messgeräte zu verwenden,  
o die für den Zweck der Messung geeignet sind (z.B. IK) 
o die aktuell kalibriert sind 
o die Standards nach EN 61557 erfüllen 

                                
Kalibrierung von Messgeräten 

• Messgeräte (ortsfest) sind zu Kalibrieren (Zyklus alle 2 Jahre) 

• Messgeräte (für ortsveränderliche Geräte) werden alle 2 Jahre mit einem "Kalibrieradapter GM CAL10" 
geprüft (SOLL-IST Abgleich). Alle 4 Jahre werden sie nach Herstellervorgabe kalibriert. Es sei denn, es 
kommt zu Auffälligkeiten bei der Kontrolle mit dem Kalibrieradapter. 

 

 
VERHALTEN BEI UNFÄLLEN : ERSTE HILFE 

  

       
 

• Erste Hilfe leisten. Verbrennungen mit Wasser kühlen, bei fehlender Atmung und 
fehlendem Puls sofort Herz-Lungen-Wiederbelebungsmaßnahmen einleiten. 

• Liegt kein Atem- und Kreislaufstillstand vor, ist der Verunglückte in die stabile 
Seitenlage zu bringen. 

 

Notruf: 112 

 


